
  



Was ist eine Raumverträglichkeitsprüfung? 

Die Raumverträglichkeitsprüfung ist ein förmliches 

Prüfverfahren auf raumordnerischer, also überörtli-

cher Ebene. Es ermittelt, wie ein konkretes Vorhaben 

raum- und umweltverträglich gestaltet werden kann 

und ob beziehungsweise wie es sich mit anderen Vor-

haben verträgt, die im selben Gebiet geplant sind. Oft 

werden in einer Raumverträglichkeitsprüfung mehrere 

Trassenvarianten oder Standorte miteinander vergli-

chen, die für ein konkretes Vorhaben in Frage kom-

men. Das Ergebnis der Raumverträglichkeitsprüfung 

ist weder abschließend noch rechtsverbindlich, es 

muss aber im Rahmen des anschließenden Zulas-

sungsverfahrens berücksichtigt werden. 

  



Für welche Vorhaben wird eine 

Raumverträglichkeitsprüfung durchgeführt? 

Die Raumverträglichkeitsprüfung kommt nur bei be-

stimmten, gesetzlich festgelegten Vorhabenarten zum 

Einsatz. Es handelt sich dabei um Vorhaben, die auf-

grund ihrer Ausdehnung sowie ihrer möglichen Aus-

wirkungen ein Gebiet betreffen und beeinflussen wer-

den, das über die Grenzen einer einzelnen Kommune 

hinausreicht. Raumverträglichkeitsprüfungen sind bei-

spielsweise vorgesehen beim Neubau von Autobah-

nen, Bahnstrecken, Gas- und Hochspannungsfreilei-

tungen, Freizeit- und Ferienparks, großen Einkaufszen-

tren sowie bei Vorhaben zum Rohstoffabbau. 

 

Wer führt in Berlin und Brandenburg 

Raumverträglichkeitsprüfungen durch? 

Die Gemeinsame Landesplanungsabteilung ist die für 

Raumordnung zuständige Behörde der Länder Bran-

denburg und Berlin. Sie führt Raumverträglichkeits-

prüfungen durch und entscheidet darüber, ob in ei-

nem konkreten Fall ein solches Verfahren erforderlich 

ist oder nicht. Sie verhält sich dabei allen Verfahrens-

beteiligten gegenüber neutral. 

 

Wie lange dauert ein Verfahren? 

Für Raumverträglichkeitsprüfungen ist eine Frist von 

sechs Monaten verbindlich vorgegeben. 

 

Wie erfahre ich von einer 

Raumverträglichkeitsprüfung? 

Die Gemeinsame Landesplanungsabteilung informiert 

in öffentlichen Bekanntmachungen über Eröffnung 

und Abschluss einer Raumverträglichkeitsprüfung. Die 

Bekanntmachungen erscheinen auf der Website der 

Gemeinsamen Landesplanungsabteilung. Die unten 

genannten Microblogging-Dienste weisen zudem auf 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neu eröffnete oder gerade abgeschlossene Raumver-

träglichkeitsprüfungen hin. 

 

Wann und wie wird die Öffentlichkeit einbezogen? 

Unmittelbar nachdem die Gemeinsame Landespla-

nungsabteilung ein Verfahren eröffnet hat, werden die 

Verfahrensunterlagen für mindestens einen Monat im 

Internet zur Verfügung gestellt. Diese Unterlagen ent-

halten alle wesentlichen Informationen, die für die Ein-

schätzung der möglichen Auswirkungen eines Vorha-

bens auf Raum und Umwelt erforderlich sind. Die Öf-

fentlichkeit hat nun Gelegenheit, innerhalb einer ange-

gebenen Frist Hinweise und Anregungen zum Vorha-

ben vorzubringen. 

 

Wo finde ich die Verfahrensunterlagen? 

Die digitalen Verfahrensunterlagen sind über den In-

ternet-Auftritt der Gemeinsamen Landesplanungsab-

teilung zugänglich. Eine Einsichtnahme in die Verfah-

rensunterlagen in Papierform oder an einem öffentli-

chen Lesegerät ist zudem an einem ausgewählten Ort 

möglich. In der Bekanntmachung über die Eröffnung 

einer Raumverträglichkeitsprüfung werden die jewei-

lige Internet-Adresse sowie die zusätzliche Einsichts-

stelle genannt. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wozu wird die Öffentlichkeit beteiligt? 

Die Beteiligung der Öffentlichkeit in einer Raumver-

träglichkeitsprüfung dient der frühzeitigen Einbezie-

hung von Bürgerinnen und Bürgern in den Planungs-

prozess eines Vorhabens. Hinweise und Anregungen 

aus der Bevölkerung liefern wertvolle Informationen 

über den Raum, in dem mit Auswirkungen durch das 

Vorhaben zu rechnen ist. Sie helfen dabei, mögliche 

Konflikte früh zu erkennen und Wege zu deren Lösung 

zu finden. Aufgrund des noch frühen Planungsstadi-

ums können Beiträge aus der Bevölkerung in die wei-

teren Planungen einfließen und dazu beitragen, ein 

Vorhaben so raumverträglich und konfliktarm wie 

möglich zu gestalten. 

  



Wie kann ich mich zu einer 

Raumverträglichkeitsprüfung äußern? 

Anregungen und Hinweise aus der Öffentlichkeit müs-

sen in der Regel als schriftliche Stellungnahme einge-

reicht werden. Dies kann per E-Mail erfolgen oder di-

rekt in einem Formular auf der Website des jeweiligen 

Verfahrens bei der Gemeinsamen Landesplanungsab-

teilung. Alternativ kommt auch eine postalische Ein-

sendung an die Gemeinsame Landesplanungsabtei-

lung in Frage oder eine Abgabe der Stellungnahme bei 

der zusätzlichen Einsichtsstelle. 

 

Was geschieht mit meiner Stellungnahme? 

Wenn die öffentliche Auslegung der Verfahrensunter-

lagen abgeschlossen ist, wertet die Gemeinsame Lan-

desplanungsabteilung die eingegangenen Stellung-

nahmen aus. Hinweise und Anregungen aus den Stel-

lungnahmen, die relevant für die Bewertung der 

Raumverträglichkeit des jeweiligen Vorhabens sind, 

fließen in die landesplanerische Beurteilung ein. 

 

Wie endet die Raumverträglichkeitsprüfung? 

Die landesplanerische Beurteilung bildet den Ab-

schluss des Verfahrens und beschreibt, ob und unter 

welchen Voraussetzungen ein Vorhaben raumverträg-

lich umgesetzt werden kann. Sie kann zu dem Ergebnis 

kommen, dass das betreffende Vorhaben a) raumver-

träglich ist, dass es b) nicht raumverträglich ist oder 

dass es c) bei Umsetzung gewisser Maßgaben raum-

verträglich ist. Diese sogenannten Maßgaben be-

schreiben die Voraussetzungen, die erfüllt sein müs-

sen, um die Raumverträglichkeit zu erreichen. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Die Raumverträglichkeitsprüfung endet mit der Über-

gabe der landesplanerischen Beurteilung an den Trä-

ger des Vorhabens und einer öffentlichen Bekanntma-

chung über das Ergebnis des Verfahrens. Die landes-

planerische Beurteilung ist auf der Website der Ge-

meinsamen Landesplanungsabteilung einsehbar. 

 

Wie geht es nach der 

Raumverträglichkeitsprüfung weiter? 

Nach der Raumverträglichkeitsprüfung wird der Träger 

des Vorhabens seine Planungen soweit konkretisieren 

und detaillieren, dass er dessen Zulassung beantragen 

kann. Es hängt nun von der Art des Vorhabens ab, wel-

che Behörde auf Bundes-, Landes- oder Kommunal-

ebene das Zulassungsverfahren durchführen wird. Die 

Zulassungsbehörde ist auf jeden Fall verpflichtet, das 

Ergebnis einer Raumverträglichkeitsprüfung zu be-

rücksichtigen. Im Zulassungsverfahren findet eine er-

neute Beteiligung der Öffentlichkeit statt. Nun werden 

auch alle Einzel- und Detailfragen geklärt. 

 

Wo erfahre ich mehr? 

https://gl.berlin-brandenburg.de/umsetzung-der-

raumordnungsplaene/raumvertraeglichkeitspruefung

/raumordnungsverfahren-

raumvertraeglichkeitspruefungen/ 

x.com/MIL_Brandenburg 

https://www.instagram.com/senstadtberlin/ 

https://gl.berlin-brandenburg.de/umsetzung-der-raumordnungsplaene/raumvertraeglichkeitspruefung/raumordnungsverfahren-raumvertraeglichkeitspruefungen/
https://gl.berlin-brandenburg.de/umsetzung-der-raumordnungsplaene/raumvertraeglichkeitspruefung/raumordnungsverfahren-raumvertraeglichkeitspruefungen/
https://gl.berlin-brandenburg.de/umsetzung-der-raumordnungsplaene/raumvertraeglichkeitspruefung/raumordnungsverfahren-raumvertraeglichkeitspruefungen/
https://gl.berlin-brandenburg.de/umsetzung-der-raumordnungsplaene/raumvertraeglichkeitspruefung/raumordnungsverfahren-raumvertraeglichkeitspruefungen/
https://x.com/MIL_Brandenburg
https://www.instagram.com/senstadtberlin/


 

 


